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EINE ÜBERSICHT DER DOKUMENTATIONSSTELLE FÜR RAUMPLANUNGS- UND

UMWELTRECHT DER SCHWEIZERISCHEN VEREINIGUNG FÜR LANDESPLANUNG.

Florence Meyer

Stauffer und Lukas

Bühlmann, in:

"Bauen ausserhalb der

Bauzone - die Praxis des

Bundesgerichts";

Information der

Dokumentationsstelle Raum-

planungs- und Umweltrecht,

Bern; Dezember

1994. Zu beziehen bei:

Schweizerische Vereinigung

für Landesplanung

VLP, Schänzlihalde 21,

3013 Bern.

Tel. 031-332 64 44;

Fax 031-332 14 28.

Bauen ausserhalb der Bauzone -
die Praxis des Bundesgerichts

Florence Meyer-Stauffer
und Lukas Bühlmann

Die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet
ist ein zentrales Anliegen der Raumplanung. Eng

damit verbunden sind die Vorschriften über das

Bauen ausserhalb der Bauzone. Seit ihrem
Bestehen geben die Bestimmungen Anlass zu

Diskussionen. Die gegenwärtigen Strukturveränderungen

in der Landwirtschaft und die damit
verbundenen Bestrebungen, die Existenz
bestehender Betriebe mit Einkünften aus Nebenerwerben

zu sichern, geben den Auseinandersetzungen

neuen Auftrieb. Interesse an den bestehenden

und für die ursprünglichen Bedürfnisse nicht mehr

benötigten Bauten ausserhalb der Bauzone

wecken auch die in diesem Gebiet tieferen
Bodenpreise. Zudem trägt die heutige Mobilität zur
Attraktivität entsprechender Liegenschaften bei.

Die Diskussionen rund um das Bauen ausserhalb

der Bauzone, aber 'auch die vom Parlament
überwiesene Motion Zimmerli, sind an der Praxis nicht

spurlos vorbeigegangen. Ohne dass das Gesetz

revidiert worden wäre, erfolgten gewisse

Lockerungen. Das Bundesgericht hat seine Rechtspre¬

chung differenziert. In der Raumplanungsverordnung

wurden für bestimmte Ausnahmesituationen

neue Bewilligungstatbestände eingeführt. Die

Folge dieser Bemühungen ist eine Unsicherheit
bei den Bewilligungsbehörden über das geltende
Recht und dessen Anwendung. Um dieser
Unsicherheit zu begegnen und als Grundlage für die

laufenden Diskussionen über das Bauen ausserhalb

der Bauzone hat die "Dokumentationsstelle

Raumplanungs- und Umweltrecht" der VLP in

Bern eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Bauen ausserhalb

der Bauzone veröffentlicht.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im

Bereich des Bauens ausserhalb der Bauzone hat
sich in den vergangenen Jahren zweifellos den

veränderten Umständen angepasst. Da ist einmal

das Urteil "Steinen", welches die innere
Aufstockung eines herkömmlichen Landwirtschaftsbetriebes

im Sinne einer langfristigen
Existenzsicherung als standortgebunden bezeichnet; da

sind neuere Urteile zur teilweisen Änderung im

Sinne von Art. 24 Abs. 2 RPG, welche vermehrtes

Gewicht auf eine Gesamtbetrachtung der einzelnen

Aspekte anstelle rein quantitativer Elemente

stellen; da ist die stärkere Berücksichtigung
örtlicher Gegebenheiten, wie sie beispielsweise
in den Urteilen "Geuensee", "Mosnang" und

"Salmsach" zu erkennen ist. Ob diese Präzisierungen

und Differenzierungen der
Rechtsprechung eine Folge der Motion Zimmerli und

der Diskussionen rund um das Bauen ausserhalb

der Bauzone darstellen, bleibt dahingestellt.
Immerhin aber nehmen die Änderungen wesentliche

Forderungen der Motion vorweg. Zu einer

Entspannung beitragen können aber auch die in

der 1989 revidierten Raumplanungsverordnung
enthaltenen Vorschriften über das Bauen im

ländlichen Raum (Art. 23 und 24 RPV). Verschiedene
Kantone haben diese Möglichkeiten erkannt und

sind daran, die nötigen Voraussetzungen im

kantonalen Richtplan zu schaffen.
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